
 

 Vorlagen-Nummer: 2011/242 

  
Dienststelle: 74 FD Standesamt Bad Vilbel, 11.10.2011 
Sachbearbeiter / in: Frau Kyaw 
 
Vorlage für: 

Magistrat 17.10.2011 

Haupt- und Finanzausschuss 27.10.2011 

Stadtverordnetenversammlung 01.11.2011 
 
Betreff 
 

Änderung der städtischen Gebührensatzung 
hier: Erhöhung der Verwaltungsgebühren für die öffentlich-rechtliche Änderung von Vornamen 

 

 
Sachverhalt / Begründung 
Um den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten, hatte die Stadt Bad Vilbel die 
Bearbeitungsgebühr für die öffentlich-rechtliche Änderung von Vornamen gemäß dem 
Namensänderungsgesetz (NÄG) pauschaliert und vor ca. 20 Jahren auf 100,00 DM (bzw. heute 50,00 €) 
festgesetzt. Die Anzahl der Vornamens-Änderungen hat sich in den letzten Jahren stark erhöht und liegt jetzt 
bei rund 15 Fällen jährlich. 
Jeder einzelne Fall ist in Zielrichtung und Sachbearbeitung völlig unterschiedlich. Daher ist eine Pauschalierung 
der Gebühren nicht mehr sinnvoll. Es sollte stattdessen eine Mischkalkulation angewandt werden, bei der der 
Aufwand, die Notwendigkeit der Namensänderung sowie die wirtschaftliche Situation des Antragstellers 
zugrunde liegen. 
Zudem soll durch die Satzungsänderung für den jeweiligen Antragsteller eine größere Gebührengerechtigkeit 
und Transparenz erzielt werden.  
Die Höchstgebühr wurde vom Gesetzgeber in § 3 der Ersten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über 
die Änderung von Familiennamen und Vornamen auf 255,00 € festgelegt.  
Die Gebühr soll fallbezogen, wie in der Anlage dargestellt, ermittelt werden. 
 

Beschlussvorschlag 
 

 

Die Gebühr für die öffentlich-rechtliche Änderung von Vornamen wird angepasst und liegt fallbezogen zwischen 
75,00 € und 255,00 €. 

 

 
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:        Freiwillige Leistung 

 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 

HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       

                  Kostenart       Kostenträger       
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 114g HGO 

 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 

 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 

 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter)  (Fachbereichsleiter / Dezernent ) 
 




